
 
BUND DEUTSCHER BAUMEISTER ARCHITEKTEN UND INGENIEURE FRANKFURT RHEIN MAIN E.V. 
 

BAU-AKADEMIE DR. KOCH GMBH 

 

 

 
wir danken für unterstützung 

 
 
 
 
 
 
 
 

bdb-hessenfrankfurt  ginnheimer straße 48  60487 frankfurt   tel.: 069 / 49505 - 00  info@bdb-hessenfrankfurt.de  www.bdb-hessenfrankfurt.de 

 
 

   
  

 
  

 
 
  

 

 
 

1
7
_
0
4
_
2
5
 I
n
fo

b
la

tt
 B

a
u
z
e
it
m

a
n
a
g
e
m

e
n
t_

B
A

.d
o
c
 

 

1 / 2 

BDB-Seminar 

 

Bauzeit Verzug Behinderung sowie Planerhonorar 

bei gestörtem Planungs- und Bauablauf 
 

- richtig reagieren bei gestörtem Bauablauf ! 

 
 
Die Planung, Umsetzung und Einhaltung der Bauzeitabläufe ist für Architekten und Ingenieure in der ge-
samten Bauabwicklung von erheblicher Bedeutung. Die professionelle zeitliche Vorplanung ist dabei 
ebenso wichtig, wie die richtige Reaktion bei Bauzeitstörungen (Verzug und Behinderung). Auch Fragen 
eines zusätzlichen Planerhonorars stellen sich regelmäßig bei gestörten Abläufen. 
 
 

1. Vertragliche Regelungen zur Bauzeit 
 

- Welche Bauzeitregelungen im Bauvertrag sind 
wichtig? 
- Gibt es rechtliche Vorgaben zu Bauzeitanga-

ben? 
- Was ist, wenn Bauzeitangaben fehlen? 
- Wann ist von einem Ausführungsbeginn auszu-

gehen? 
 

2. Grundlagen des Verzugs 
 

- Wann liegt Verzug vor? 
- Was ist eine Kalenderfrist? Welche Bedeutung 

hat sie? 
- Welche Bedeutung hat der Bauzeitenplan? 

 

3. Rechtsfolgen des Verzugs 
 

- Welche Rechtsfolgen kann der Verzug auslö-
sen? 
- Wann bestehen Schadensersatzansprüche? 
- Wann kann Vertragsstrafe verlangt werden? 
- Was ist, wenn der AN dem Verzug nicht abhilft? 

 

4. Stockender Bauablauf 
 

- Gibt es Verzug auch ohne Fristüberschreitung? 
- Welche Pflichten hat der AN im Hinblick auf die 

Baustellenausstattung? 
- Welche Möglichkeiten hat der AG, um Baumaß-

nahmen zu beschleunigen? 

- Welche Vertragsklauseln sind zur Beschleuni-
gung des Bauablaufs zweckmäßig? 
 

5. Unterschiede Schadensersatz und Vertrags-

strafe 
 

- Gibt es Vertragsstrafe ohne Schadensnach-
weis? 
- Kann Vertragsstrafe zusätzlich zum Schadens-

ersatz verlangt werden? 
- Gibt die VOB/B unmittelbar einen Anspruch auf 

Vertragsstrafe? 
- Welche rechtlichen Voraussetzungen sind für 

eine wirksame Vertragsstrafenvereinbarung 
notwendig? 
- Gibt es eine Höhenbeschränkung für Schadens-

ersatzansprüche? 
 

6. Behinderung und Folgen 
 

- Wann und wie ist eine Behinderung durch den 
AN anzuzeigen? 
- Was ist die primäre Rechtsfolge einer Behinde-

rung? 
- Wann gibt es Schadensersatz für den AN? 
- Stellt schlechtes Wetter eine Behinderung dar? 
- Wie und wann erfolgt eine Bauzeitanpassung 

bei Behinderungssituationen? 
- Was ist, wenn die Behinderung wegfällt? 
- Kann der AN bei Bauzeitstörungen kündigen? 
- Welche Voraussetzungen sind bei einer AN-

Kündigung zwingend? 

 



 
 

 

bdb-hessenfrankfurt  ginnheimer straße 48  60487 frankfurt   tel.: 069 / 49505 – 00  info@bdb-hessenfrankfurt.de  www.bdb-hessenfrankfurt.de 

 
 

1
7
_
0
4
_
2
5
 I
n
fo

b
la

tt
 B

a
u
z
e
it
m

a
n
a
g
e
m

e
n
t_

B
A

.d
o
c
 

 1
7
_
0
4
_
2
5
 I
n
fo

b
la

tt
 B

a
u
z
e
it
m

a
n
a
g
e
m

e
n
t_

B
A

.d
o
c
 

 

2 / 2 

- Welche Vergütungsansprüche hat der AN im 
Falle der Kündigung ? 
 

7. Welche Auswirkungen haben Nachträge auf 

die Bauzeit? 
 

- Liegt in einer Nachtragsanordnung ein Behinde-
rungsfall? 
- Kann der AG eine Verschiebung der Bauzeit an-

ordnen? 
- Sind Mehrkosten zu vergüten, die aus einer an-

geordneten Verschiebung der Bauzeit  
resultieren? 
- Welche Ansprüche des AN bestehen, wenn 

Planlieferverzüge zu Mehrkosten führen? 
- Welche Folgen kann eine verzögerte öffentliche 

Auftragsvergabe haben? 
 

8. Können Architekten und Ingenieure Mehrho-

norar bei Planungs- und Bauzeitverlänge-

rung beanspruchen? 
 

- Gibt es Regelungen zur Bauzeit in der HOAI? 
- Was sagt die Rechtsprechung? 
- Nach welchen Anspruchsgrundlagen kann eine 

Abrechnung erfolgen? 
- Warum sind Zeitvorgaben für den Planungs- und 

Bauablauf sinnvoll? 
- Was ist, wenn keine Zeitvorgaben bestehen? 
- Nach welcher wichtigen Vorschrift kommen Ent-

schädigungsansprüche bei Störungen in Be-
tracht? 
- Was ist, wenn der AG die Störungen verantwort-

lich verursacht hat? 
- Kann eine Vertragsbeendigung bei Störungen in 

Betracht kommen? 
 
 
 

Termin 
Dienstag, 25.04.2017, von 9.30 – 17.00 Uhr 
 

Ort 
Geschäftsstelle BDB-Frankfurt 
Ginnheimer Str. 48, 60487 Frankfurt 
 

Referenten 
Rechtsanwalt Dr. Rainer Koch oder 
Rechtsanwalt Markus Bettingen 

Sie erhalten 
Vortrag, Seminarunterlagen als .pdf-Datei 
 (Speise und ein Getränk in der Mittagspause  
  sind enthalten) 

 

Gebühren 
Standard (netto) 360,00 EUR 
 (incl. 19 % MwSt) 428,40 EUR 
 
BDB-Mitglieder (netto) 276,00 EUR 
 (incl. 19 % MwSt) 328,44 EUR 

 

FP/UE 
 

 

 

 

die Teilnehmerzahl ist auf max. 25 Personen begrenzt ! 
verbindliche Anmeldungen bitte ausschließlich über 
unser Internetportal www.bdb-hessenfrankfurt.de 

 

Haftungsausschluß: Mit der Durchführung der Seminarveranstaltung ist keine Haftungsübernahme durch den Veranstalter verbunden 

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB der BDB Service auf der Internetseite www.bdb-hessenfrankfurt.de/veranstaltungen. 

Programmänderungen vorbehalten. 


